
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Kfz absetzen, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Ist ein Arzt-Kfz Privat- oder Betriebsvermögen? Teil 1

Steuern im Bild, Teil 199
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Ausmaß der betrieblichen Nutzung
Ob das Kfz eines selbstständigen Arztes 
 Privat- oder Betriebsvermögen ist, hängt 
vom Ausmaß der betrieblichen Nutzung ab. 
Wird das Fahrzeug überwiegend betrieblich 
genutzt, so zählt es zum Betriebsvermögen, 
sonst ist es dem Privatvermögen zuzu-
rechnen.

Der Nachweis der betrieblichen Nutzung ist, 
laut Rechtsansicht der Finanz, in den Ein-
kommensteuerrichtlinien durch den Betriebs- 
inhaber grundsätzlich mittels Fahrtenbuch 
nachzuweisen. Aus dem laufend geführten 
Fahrtenbuch müssen das Datum der betrieb-
lichen Fahrt, Ort, Zeit und Kilometerstand 
 jeweils am Beginn und am Ende der betrieb-
lichen Fahrt eingetragen werden.

Zweck: Jede einzelne betriebliche Fahrt muss 
– samt Gliederung in betrieblich und privat 
gefahrene Kilometer – ersichtlich sein.

Kfz-Aufwendungen sind bei Prüfun-
gen der Finanz ein häufi ges Thema. 
Für die Frage, wie Kfz-Aufwendun-
gen als Betriebsausgabe vom selb-
ständigen Arzt steuerlich geltend 
gemacht werden können, ist es ent-
scheidend, ob der Arzt-Pkw dem 
 Betriebs- oder dem Privatvermögen 
zuzurechnen ist. Im Folgenden 
 fi nden Sie dazu die wesent-
lichen Bestimmungen.


